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lung, Ermittlung der optimalen Regelungsmög-
lichkeit. 

2. Begleitende Gesetzesfolgenabschätzung (bGFA) 

Ausgangspunkt: Gesetzentwurf. 

Aufgabe: Analyse des Entwurfs anhand von 
Prüfkriterien (z.B. Praktikabilität, Kosten), Ver-
ringerung von Unsicherheiten über Nebenwir-
kungen, Optimierung des Entwurfs. 

3. (Retrospektive) Evaluation 

Ausgangspunkt: in Kraft getretenes Gesetz. 

Aufgabe:  Ermittlung des Zielerreichungsgra-
des, Aufzeigen nicht intendierter Nebenfolgen, 
Feststellung von Novellierungsbedarf und -um-
fang, insbesondere bei veränderten Rahmenbe-
dingungen. 

III.  Eignung der 
Gesetzesfolgenabschätzung/-evaluation zur 

Risikoverringerung  

Risikoverringerung wird vorliegend als Ver-
ringerung vorhandener Unsicherheit verstanden. 
Der Einsatz von GFA und Evaluation hat zur 
Folge, dass die Gesetzgebung auf Grundlage em-
pirischer Daten und nicht auf Grundlage eines 
vermuteten Spezialwissens des Gesetzgebers er-
folgt. Dabei können GFA und Evaluation die 
politische Entscheidung, ob bzw. wie geregelt 
wird, nicht ersetzen. Jede denkbare Alternative 
bleibt riskant und es ist Aufgabe der Politik zu 
entscheiden, welches Risiko eingegangen wird. 
GFA und Evaluation tragen zur Versachlichung 
dieses Prozesses bei.  

Durch die im Rahmen von GFA und Evalua-
tion stattfindende Experten- und Adressatenbe-

teiligung sowie durch die systematische Darstel-
lung der Grundlagen, auf denen das Gesetz ba-
siert, werden Transparenz und Rationalität des 
Gesetzgebungsprozesses erhöht. Damit verbun-
den ist der Zweck, dass die Akzeptanz der Norm 
ebenfalls steigt. Allerdings muss im Rahmen ei-
ner GFA und/oder Evaluation auch berücksich-
tigt werden, dass die erhobenen Daten oftmals 
keinen objektiven Charakter haben, sondern von 
strategischen Überlegungen der Befragten geprägt 
sein können. 

GFA und Evaluation als kontinuierliche Qua-
litätskontrolle von Gesetzen. Während des ge-
samten „Lebenszyklus“ eines Gesetzes (vor seiner 
Entstehung, während des Entstehungsprozesses 
und während seiner Geltungsdauer) wird dieses 
durch die Anwendung der o.g. Verfahren dar-
aufhin untersucht, ob die Regelungsziele (noch) 
erreicht werden.  

IV.  Fazit 

GFA und Evaluation tragen grundsätzlich zur 
Verringerung des „Risikofaktors Recht“ bei. 
Dennoch ist auf einen sinnvollen Einsatz dieser 
Verfahren zu achten: Angesichts ihrer Aufwän-
digkeit sollten sie in ihrer gegenwärtigen Form 
hauptsächlich bei politisch umstrittenen oder bei 
solchen Regelungen bzw. Regelungsvorhaben 
eingesetzt werden, bei denen das Schadenspoten-
tial sehr hoch und die Eintrittswahrscheinlichkeit 
eines Schadens in sehr hohem Maße ungewiss 
sind. Um die kontinuierliche und qualitativ 
hochwertige Anwendung des Verfahrens sicher-
zustellen, ist ein Mindestmaß an Institutionali-
sierung wünschenswert. 
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